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Zahlung und Abrechnung der Beiträge zur BA nach § 186 Abs. 2 AFG     
aus Übergangsgeld wegen einer berufsfördernden Maßnahme zur          
Rehabilitation 
 
Zahlung und Abrechnung der Beiträge zur BA nach § 186 Abs. 2 AFG     
aus Übergangsgeld wegen einer berufsfördernden Maßnahme zur          
Rehabilitation;                                                      
hier: Beitragsentrichtung in Fällen der Vorleistung des              
      Übergangsgeldes durch die BA nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 RehaAnglG   
      i.V. mit § 11 AReha                                            
siehe auch:                                                          
Rundschreibendatenbank DOK-NR.:                                      
RSCH43300514 = Schreiben an die Hauptverwaltungen vom 25.01.1990     
 

 

 


